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¥ege aufzuklären, insbesondere, um eine wiederholte 
Benutzung dieser ¥ege zu verhindern, Lücken im Kon- 
troll- und Sicherungssystem zu schließen.und erkannte 
begünstigende Bedingungen zu beseitigen bzw. in ihrer 
¥ i rkung e inzus chränken.

Zur Aufdeckung und Suche unbekannter Schleusungswege 
und Grenzübertrittsorte ist erforderlich, die

- gründliche Analyse des gegnerischen Vorgehens,

- zielstrebige Beschaffung von Informationen durch IM 
mit Feindverbindungen über Absichten und Pläne der 
Menschenhändlerbanden, Geheimdienste und anderer 
Feindorganisationen oder Einzelpersonen über neue 
Schleusungswege und -methoden,

- ständige operative Durchdringung und Analysierung 
der Sicherheitsbedingungen in den Verantwortungsbe
reichen, vor allem bei der

. Sicherung der Transitwege (siehe Abschnitt 111/3.-2. 
der Instruktion) und der

. Sicherung der Staatsgrenze (siehe Abschnitt III/3-3* 
der Instruktion),

- inoffizielle Arbeit unter Rückkehrern in Abstimmung 
mit der Hauptabteilung VII zur Überprüfung der Anga
ben im Rahmen der Befragungen im zentralen Aufnähme- 
beim,


